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Norm

StGB §74 Z5

Rechtssatz

Die Eignung, dem Bedrohten begründete Besorgnisse einzu5ößen, ist nach dem Maßstab eines besonnenen

Durchschnittsmenschen zu beurteilen, wobei in der Person des Adressaten liegende besondere Umstände zu

berücksichtigen sind.
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